
Amtliche
des

Erscheinungstage:
Dienstag , Donnerstag , Samstag.

Bekanntmachung
® tT  Abhaltung der Herbst -Coiitrolversammlungen

1901.

Anzeigen
Wiesliaüener Tnglilatts.

Donnerstags den 7. Uonemder.

Zur Theilnahmc an den Herbft -Controlvcr-
fammtungen werden berufen:

a ) die zur Disposition der Ersatz - Behörden
Entlassenen.

b ) die zur Disposition der Truppentheile
Beurlaubten.

®> Umtuche Mannschaften der Reserve ( mit
Einschluß der Mannschaften der Reserve der

1W9 - 18S3 ) A ÜM  bfU ^ahresclassen
4 ) die Mannschaften der Land - und Seewehr

1. Aufgebots , welche in der Zeit vom
1. April bis 30 . September 1889 in de»
aktiven Dienst getreten sind.

... Die zeitig Ganz - und Halbinvaliden , sowie
? •* Halbinvaliden und die nur Garnison-
dienstfahigcn erscheinen mit ihren Jahresclassen.

Im Kreis « Wiesbaden -Stadt
haben die Vorgenannten zu erscheinen wie folgt:

In Wiesbaden
im Hofe der Infanterie -Kaserne, Schwalbacherstr.

I. Sämmtliche Mannschaften der Garde
und der Provinzial -Jnfanteric und zwar:
Jahrgang 1889 ( Frühjahrs - Einstellung)

am Donnerstag , den 7 . November 1901,
Vorm . 9 Uhr,

Jahrgang 1994 am Donnerstag , den
7. November 1901 , Vorm . 9 Uhr,

Jahrgairg 1895 am Donnerstag , den
7. November 1991 , Vorm . 11 Uhr,

Jahrgang 189 « am Donnerstag , den
7. November 1991 , Nachm . 37 * Uhr,

Jahrgang 1897 am Freitag , den
8 . November 1901 , Vorm . 9 Uhr,

1898 am Freitag , den
8 . November 1991 , Vorm . 11  Uhr,

Jahrgang 1899,1999,1991 am Freitag , den
8 . November 1991 , Nachm . 3 '/, Uhr.
II.  Die gedienten Mannschaften und zwar!

Marine , Jäger , Cavalleric , Feldartillerie,
Fußartillerre , Pioniere , Grserrvalmtritppen,

(einschließlich Krankenträger ),
? "" 'tätspersonal , Veterinärpersonal und
sonstrge Mannschaften , Oekonomiehand-
we^ker, Arbeitssoldaten n. s. w. , wie folgt:
Jahrgang 1889 (Frühjahrs -Einstellung)

am Samstag , den 9 . November 1901,
Vorm . 9 Uhr,

Jahrgang 1894 und 1895 am Samstag,
den 9 . November 1901 , Vorm . 9 Uhr,

Jahrgang 189 « und 1897 am Samstag'
den 9 . November 1901 , Vorm . 11 Uhr,

Jahrgang 1898 , 1899 , 1999 , 1901 am
Samstag , den 9 . November 1991,
Nachm . 37 - Uhr.
Auf dem Deckel jeden Militärpafses ist die

Zahresclasse des Inhabers angegeben.

Entwurf zu einem Ortsstatut
für die obligatorische kaufmännische Fortbildungs¬

schule in Wiesbaden.
Ans Grund der 88 120 , 142 und 160 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der
Fassung des Gesetzes betr . Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 (R .-G .- B . S . 261 ff.)
wird nach Anbörunc , b- thciligter Handeltreibender
und Angestellter mit Zustimmung der Stadtver¬
ordnetenversammlung Nachstehendes festgesetzt:

Zugleich wird zur Kenntniß gebracht:
1 . Daß besondere Beorderung durch schriftlichen

Befehl nicht erfolgt , sondern diese öffentliche
Aufforderung der Beorderung gleich zu er¬
achten ist.

2 . Daß jeder Controlpflichtige bestraft wird,
welcher nicht erscheint.

Wer durch Krankheit oder durch sonstige
besonders dringliche Verhältnisse ain
Erscheinen verhindert ist. hat ein von der
Ortsbchörde beglaubigtes Gesuch seinem
Bezirksicldwebel baldigst einzu reichen . Die
Entscheidung trifft das Bezirks Commando.
Wer fortbleibt , ohne daß ihm die Ge-
nchmlgung seines Gesuchs zngeaangcn ist,
macht sich strafbar.

3. Daß Mannschaften bestraft werden , wenn sie
zu einer andern als befohlenen Control-
Versammlung erscheinen.
® nA eä  verboten ist, Schirme und Stöcke
auf den Controlplatz mitzubringe » .

6. Daß jeder Mann seine Militärpapicre ( Paß
und Führungszeugnis ;) bei sich haben muß.

Wiesbaden , den 14. Oktober 1901 *
Königliches Bezirts -Commando.

Auszug
aus der Polizei -Verordnung , betreffend das Mcldc-

wcfen vom 17. Februar 1900.
§ 6. Durchreisende Fremde.

^ . Durchreisende Fremde ( Badegäste . Reisende re.).
’cm dnvathansern für Entgelt oder unent-

geltllch Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgcber bei dem Büreau des
Polizeireviers an - bczw . abzumelden.

,^ nft  ™ unb . Hervergswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vornutillgs nüe wahrend des vorher-
gegangenen Tages oder währeiid der Nach ! au-
»ekomincnen bczw . abgereisten Fremden bei de»,
Bureau des Polizei -Reviers an - bczw . abzumeldcn.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:

Zuname , Stand oder Gewerbe , Gebnrt «-
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - und Herbergswirthe sind verpflichtet
em Fremdenbuch nach deni Muster 4 zu Hallen
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An-
H äwc .® mtraaung vorzulegen und auf die richtige
und vollständige Ansfüllnng der Rubriken zu achten.
sb  rr -°i’ teA nbte  Wird hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kenntniß gebracht . *
E Polizei -Präsident. K . BrirlZ v . Ratibor.

8 1.
Me im Bezirk der Stadt Wiesbaden sich regel¬

mäßig aufhaltenden Angestellten beiderlei Geichlcchls
mWlerbadcnerHandelsgeschäfteii . diedaslS . Lebens-
iahr noch nicht vollendet haben , sind verpflichtet,
b,e .dserielbst errichtete öffentliche ■kaufmännische
Fortbildungsschule an den festgesctzien Tagen und
Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte
theilzunchmen.

Die Festsetzung der Lehrfächer , der Tage und
Stunden des Unterrichts erfolgt durch den Magistrat
und wird in dem Organ für die amtlichen Bekannt¬
machungen de« Magistrats zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht.

8 2.
- , ^ Ertd befreit von dieser Verpflichtung sind
solche Angestellte , welche dem Schulvorstand den
Nachweis fuhren , daß sic in allen Lehrfächern der
kaurmannischen Fortbildungsschule diejenigen Kennt-
lilsse und Fertigkeiten besitzen , deren Aneignung das
Lehrziel der Anstalt bildet . Diejenigen , welche nur
ui einzelnen Lehrfächern diese Reife Nachweisen,
können von dem Unterricht in diesen befreit werden.

8 3.
Angestellte , die Über 18 Jahre alt sind , oder

>m Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnen ohne
ban *J ' tlte Beschäftigung zu haben , können , wenn
der Platz ausreicht , auf ihr Ansuchen von dem
Schulvorstande zur Theilnahmc am Unterricht
zugclaffen werden.

84.
. Für jede zum Besuche der Schule verpflichtete,

-H? " brlsgeschäft angestellte Person , ist der
sie beschäftigende Handeltreibende , sofern er im
Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnt oder sein
Gewerbe betreibt , verpflichtet , unbeschadet seines
Ersatzanspruches an die Eltern oder den Vormund
des Schülers (der Schülerin ) einen Beitrag zu den
frvsten der Unterhaltung der Schule von halb-
lahrllch 20 Mk . oder 10 Mk . im Voraus an die
Kasse der kaufmännischen Fortbildungsschule zu
leisten , je nachdem der Schüler (die Schülerin ) an

lrtmdsprachlichcn Unterricht theilnimmt oder
Freiwillig die Schule Besuchende haben den

selben Beitrag als Schulgeld zu zahlen . Bei nach-
>gewiesener Dürftigkeit des zahlungspflichtigei:
! Handeltreibenden , des freiwilligen Schülers (der

S » u erm ) und deren Eltern kann das Schulgeld
auf Antrag vom Schulvorstande ermäßigt oder
erlassen weichen . Endigt das Arbeitsverhültniß
innerhalb 4 Wochen , so wird kein Schulgeld erhoben.

85.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuchs der

Fortbildungsschule durch die dazu Verpflichteten
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬
bildungsschule und eine « gebührlichen Verhallens
der Schüler ( Schülerinnen ) werden folgende Be-
stlmninngeil erlassen:
m äumr Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten , sowie die freiwilligen Schüler
ischulerlniien ) müssen den Anforderungen des
Lchulvorstaiides Folge leisten , insbesondere sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
euiflnden und dürfen dieselben ohne Erlaubniß des
Schulvorstandes , oder eine nach dessen Ermessen
genügende Entschuldigung weder ganz noch zum
Thcil versäumen.

2 Sic müssen die für die Stunden vor¬
geschriebenen Lernmittel in ordentlich gehaltenem
Zuslandc in den Unterricht mitbringen.

3 . Sie haben ihren Lehrern und Lehrerinnen
stets mit der schuldigen Achtung und Ehrerbictnna
zu begegnen.

4 - @ic dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören , noch die Schnlgeräthc
und Lehrmittel verderben oder beschädigen '

6 . Sic haben sich auf dem Wege zßr und von
der schule gesittet zu benehmen und jedes Unfugs
und Larmens zu enthalten.

6 . Sic haben die Bestimmungen der für die
kaufmännische Fortbildungsschule erlassenen Schul¬
ordnung zu befolgen.

der _ _ „ . .. . . . f
vom 1. Juni 1891 "(Rechs -Gesetzbiait "Seite " W ? ,
mit Geldstrafe bis zu 20 Mk ., im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft , sofern nicht nach
geietzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver-

, wirkt ist.
8 6. .

Eltern und Vormünder dürfen ihre zum Be»
iuchc der Forlbildnngsschnlc verpflichteten Söhne
und Tochter oder Mündel nicht davon abhaltcn
müssen ihnen vielmehr die dazu erforderliche sieii
gewähren.

8 7.
Die Handeltreibenden haben die von ihnen

beschäftigte » , nach vorstehenden Bestimmungen schul¬
pflichtigen Angestellten spätestens am 6. Tage nach
deren Annahme znm Eintritt i» die Foribnüungi-
Ichnlc bei dem Magistrat anzumelden und spätestens
am 3. -vage nach Beendigung des Arbeitsverhält-
msses beim Magistrat wieder abzumeldcn . Sie
haben die zum Besuche , der Fortbildungsschule

Zuwiderhandlungen werden nach 8 160 No . 4
Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes

Verpflichtete » so zeitig von der Arbeit zu entlassen
daß sie rechtzeitig und , soweit erforderlich , um-
gekleidet lm Unterricht erscheinen können.

8 8.
Die Handeltreibenden haben den von ihnen

beschäftigten Angestellten , die durch Krankheii
am Befnche des Unterrichts gehindert wgrcn , bei dem
nächsten . Besuche der Fortbildungsschule hierüber
eine Bescheinigung mitzugeben . Wenn sie wünschen,
daß Angestellte aus dringenden Gründen vom
Besuche des Unterrichts für einzelne Stunden oder
für längere Zeit entbunden werde », so haben sie
dies bei dem Leiter der Schule so zeitig zu be-
antragen , daß dieser uöthigenfalls die Entscheidung
des Schulvorstandes einholen kann.

8 9.
Eltern und Vormünder , die dem § 6 cntgegen-

l andeln , und Handeltreibende , welche die im 6 7
vorgeschriebenen An - und Abmeldungen überhaupt
nicht oder nicht rechtzeitig machen , oder die von
ihnen beschäftigten Angestellten veranlassen , den
Unterricht ohne Erlaubniß ganz oder z»m Theil
ÜN versäumen oder ihnen die im § 8 vorgcschricbene
Bescheinigung dann nicht mitgebc », wenn die Schnl-
pflichtigcn krankheitshalber die Schule versäumt
haben , werden nach § 160 No . 4 der Gewerbe¬
ordnung in der Fassung des Gesetzes , betreffend
die Adanderiiiig der Gewerbe - Ordnung vom
1. Juni 1891 (Reichs -Gesetz- Blatt Seit - 287 ) mit
Geldstrafe bis zu 20 Mk . oder im Unvermögens-
fallc mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft.

Der vorstehende Entwurf wird gemäß 8 13
Ab, . 2 der Stadteordnnng für die Provinz Hessen-
Nassau vom 7. August 1897 zur öffentlichen
Kenntniß in der stadtgemeinde gebracht . Jedem
Bürger steht cs frei , innerhalb der nächsten zwei
Wochen , vom Tage nach der Veröffentlichung
gerechnet , bei uns Einwendungen zu erheben.

Wiesbaden , den 31. Oktober 1901.
Der Magistrat , von Jbell.

Bekanntmachung,
betr . An - und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
ge,etzlichcn Bestimmungen darauf aufmerksam ge¬
macht , daß gemäß § 52 des GewerbesteuergesetzeS
vom 24 . Juni 1891 lind der dazu ergangenen
Anweisung des Herrn Finanzministers vom
4. November 1895 , Abschnitt VI . Artikel 25 ein
Jeder , welcher hier den Betrieb eines be-
Itehenden Gewerbes anfängl , dem
Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitigmit
dem Beginn des Betriebes Anzeige davon zu
machen hat . Die Anzeige hat schriftlich zu erfolge » ;
sie kann auch im Ralhhaus . Zimmer No . 6 . münd
lich wahrend der üblichen Vormittags -Dienstftnn
den zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenigni , welcher
a ) bas Gewerbe eines Anderen übernimmt

und fortietzt,
b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfangt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel
düng eines steuerpflichtigen Gewerbes innerhalb der
vorgeschriebeueii Frist nicht erfüllt , verfallt nach
tz 70 des GewerbesteuergesetzeS in eine dem doppelten
Bcirag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrase,
daneben ist die voren,halten - Steuer zu entrichten.

Das Aufyöre » eines steuerpflichtigen Ge¬
werbe « „ t dagegen nach 8 10, Absatz 2 des Gesetzes
von , 14 . Juil 1893 und dem Artikel 23 der cit
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung - uständigen Steuerausschüsse der
ßNwerbeiteucrklasscu 1 und 2 und 3 und 4
tchrrftlich abzumeldcn.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt , aber nicht
rechtzeitig abgemcldet . so ist die Gewerbcsteucr nach
8 33 des Gewerbesteuergesetzes fortzucntrichtcn . ~

Der Magiurat . — Steuerverwaltung . Heß.

Verlags . Fernsprecher: Nr. 2868.

1991.

Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordneten werden

auf Freitag , den 8 . November l . I . ,
Nachmittags 4 Uhr , in den Bürger-
faal des Nathhauses zur Sitzung ergebenst
cingeladen.

Tagesordnung:
1. Verkauf einer städtischen Grundflächt

an der Schützenstraße.
2 . Nachbewilligung für die Beschickung

der Düsseldorfer Gewerbeausstellung.
3 . Vertrag mit dem Oberhofmarschall -Ami

wegen der Umgestaltung des Bückerbrunnens
und Einführung von Thermalwasser i« das
Königliche Schloß.

4 . Errichtung einer Unterkunftshalle für
die Jugendspiele Unter den Eichen.

5 . Umgestaltung des Schloßplatzes.
6 . Fluchtlinienplan ft'rr den Distrikt

Meinreb"
7 . Wahl von Beisitzern und Stellvertretern

für die Stadtverordnetenwahlen.
8 . Anrechnung der auswärtigen Dienst¬

zeit eines städtischen Beamten . *
Wiesbaden , den 4. November 1901,'

^ Der Borsitzende der
Stadtverordneten -Bersammlnng.

Verabreichung warmen Frühstücks
an arme Schulkinder.

Die vor Jahren nach dem Vorbildc ander«
Städte auf Anregung eines Meiischcufreundes zum

Wale eingcführte Verabreichung warmen
Frühstücks au arme Schulkinder erfreute stch seither
der Zustimmung und werktbätigen Unterstützung
wettet Kreise der Niesigcn Bürgerschaft . Wir hoffen
daher , daß der erprobte Wohlthätigkeitssinn unser«
Mitbürger sich auch in diesem Winter bewähre«
wird , indem sie uns die Mittel zufließen lasie «,
welche uns in den Stand fetzen, jenen armen
Kindern , welche zu Haufe Morgens , ehe sie in die
schule gehen , nur ein Stück trockenes Brod , ja
mitunter nicht einmal dies erhalten , in der Schule
einen Teller Hafcrgrütz -Suppc und Brod geben
lassen zu können.

, -? nU? or ' fien  3 " brc konnten durchschnkttKch
täglich 500 von den Herren Rectoren ausgesuchtl
Kinder während der kältesten Zeit des Winters
lespcift werden . Die Zahl d« ausgegebene«

ortionen betrug nahezu 37,000.
Wer einmal gesehen bat , wie die warme Supp»

den armen Kindern schmeckt und von den Acrzte»
N' b ^brern gehört hat , welch ' günstiger Erfolg
f» r Körper und Geist erzielt wird , ist gewiß gerne
bereit , ein kleines Opfer für den guten Zweck zu
vririgen.

Wir habm daher das Vertrauen , daß wir durch
milde Gaben — auch die kleinste wird dankbar^
entgegengenommcii — in die Lage gefetzt werden)

Beschädigungen
öffentlicher Anlagen und Kirchhöfe.

8 56 der Straßeiipolizei - Verordnung vom
18 . September 1900 bestimmt hierüber Folgendes:

1. . ; ii den öffentlichen innerhalb der Stadl
b-Iegenen Promenaden , in den Baum - und Garten-
aulagen . auf öffentlichen Straße » , Plätzen und
Kwchhoren ist es verboten . Rasenplätze und Blumen¬
beete zu betreten , Zweige . Blumen , Samen oder
Fruchte abznbrechen , auf Bäume zu klettern , Vogel¬
nester anszunebmen und zu zerstören , i » den vor-
bandkiici , Weihern zu fischen oder Enten und
schwane zu la ^en. oder mit Gegenständen nach den-
'elbeii zu luerfen , Wege . Beete . Rasenplätze und
Ruhedankc zu ucruitreinigen und sich auf Bänke
niederzuiegcii.

2 . Hunde , welche in öffentlichen Anlagen >» >t-
genommcii werde », dürfen nicht frei umherlaufen
sondern sind an einer kurzen Leine zu führe»

3 Hunde , welche in öff-ntlich -i, Anlagen frei
umherlaufen , iverden eingefangei und sofern der
Eigcntiiümer nicht z» ermitleln ist, oder eine
Auslösung der Hunde gegen Zahlung des Fang-
nnd Fnttcrgeldes binnen drei Tagen nicht erfolgt
als herrenlos getödret.

4 . Kinder unter 10 Jahren , welche sich nicht
m Beglettniig erwachsener Personen befinde », sowie
Diensiooten oder Personen i» nnsanbcrerKleidung ist
di- Benutzung der in den öffemlichen Anlagen und
■straßct anfgestcllten Ruhebänke , welche die Bc-
zeichnnng „ Kurverwaltniig " oder „ Bailverwaltnna
tragen , untersagt.

auch in diesem Jahre dem Bedürfniß zu genügent
lieber die eingegangcncn Beträge wird öffentlichi

qiilttirt werden.
Gaben nehmen entgegen die Mitglied « d»

Armendeputation:

Herr Stadtrath Justizrath vr . BergaS , Luisen»
straßc 20,

Herr Stadtverordneter vr . med . Cttntz , Kl . Büro»
straßc 9,

Herr Stadtverordneter Knefeli , Nerostraße 18 , -
Herr Stadtverordneter Krekel , Dotzheimerstr . 23-
^err Stadtverordneter Löw , Webergassc 48.
Herr Bezirksvorsteher Margerie , Kaiser -Friedrich-

Ring 106,
Herr Bczirksvorsteher Jaeobi » Bertramstraße 1j
Herr Bczirksvorsteher Zottinger , Schwalbache»

straße 25,
Herr Bezirksvorstehcr Berger , Mauergasse 21.
Herr Bczirksvorsteher Rumpf » Saalgasse 18 , '
Herr Bezirksvorstehcr E . Mittler , Feldftraßc 22)
Herr Bczirksvorsteher St . Hoffmauu , PhilixpL-

bergstraßc 43,
Herr Bezirksvorsteher Dieht , Emserstraße 78 , 7
sowie das städtische Armenbüreau , RathhanS
Zimmer No . 12 . und der Botenmcister , Rathhau»

.immer 19.
Ferner haben sich zur Entgegennahme ix»

Gaben gütigst bereit erklärt:
Herr Kaufmaiin Hoflieferant August Eugel,

Hauptgeschäft : Taumisslraße 14 , Zweig - ^
geschäfr : Wilhelmstraße 2,

Herr Kanfmann Emil Hees jr . , Inhaber d«
Firma Carl Acker Nachf . , Gr . Burgstr . Aj,

Herr Kanfmaitn A . MoUath , Mtchelsbcrg 14,
Herr Kaufmann E . Schenck , Inhaber der Firma

C . Koch , Ecke Michclsberg und Kirchgasse,
Herr Kaufmann Will ) . Unverzagt , Langgassc 39?

Wiesbaden , den 18. Oktober 1901.
Namens der städt . Armen -Depuratimr:

Mangold , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Die Benutzung der Traueihalle auf dem alten

rrnedhof . sowie deren Heizung wird bei allen
Traucrfeierlichkeilen , welche in der Halle stattfindew
unentgeltlich gewährt . J

Wiesbaden , biwt7. Oktober 1901.
Der Magij lat . In Vertr . : Körner.
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W Nachstehende Polizei-Verordmmg wird wieder-zur Kenntniß gebracht:
Polizei -Verordnung.

8 1. Die Benutzung der Feldwege mit Last¬
fuhrwerken zu anderen als landwirthschastlichen
Zwecken ist verboten. Der Magistrat kann jedoch
oie Benutzung gegen Entrichtung eine« von ihm
festziisetzenden Beitrags zur Unterhaltung der
Feldwege, sowie zur Erfüllung weiterer Beding¬
ungen gestatten, insbesondere gegen die Bedingung
her Befestigung des Feldweg« und bei schmalen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung auf6Meter.

Vor der Benutzung ist schriftliche Erlaub»iß
oeS Magistrats einzuholcn. Dieselbe gilt nur dis
znm Schluß des Kalenderjahres und ist darm zuerneuern.

. . Für Ansnahmefäll« kann der Beitrag er¬
mäßigt oder erlassen und von der Erfüllung
weitererBedingungeu abgesehen werden, unbeschadet
der Haftbarkeit für den Schadenersatz beim Uebcr-
jahren fremden Eigenthums.

.§ 17. Zuwiderhandlungen gegen die Bor-
schnften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
dis zu dreißig Mark, im Nichtbeitreibungsfall mit
mtsprechcnder Haft bestraft. *

Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
. ^ Nachstehend wird der § 1 des Gcmeinde-
orschlusses vom 29. Mai 1893, in der durch die
Beschlüsse des Gemcinderaths vom 6. und des
Bürgerausschuffes vom 21. November 1890, sowie
des Bezirksausschusses vom 21. November 1890
genehmigten veränderten Fassung, mit dem Bemerken
zur Kenntniß gebracht, daß Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschriften gemäß§ 14 des Gesetzes

0-, Würz 1889 für jeden NebertrctungsfaU
mtt Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft
bestraft werden.
-7-. J L . Innerhalb des Gemeindebezirkes der
Stadt Wiesbaden darf das Schlachten von Ochsen,
Streren, Kühen, Riuderu, Schweinen, Kälbern,
Schafen und Ziegen und zwar sowohl gevcrbs-

als das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachten, nur in der städtischen Schlachthaus¬
anlage vorgenommen werden. Ausnahmsweise kan»
nur den Bewohnern entlegener Gehöfte, z. B.
Adamsthaler Hof, Fasanerie, Platte u. 81. aus
besonderen Antrag durch dm Gcmeinderath gestattet
werden, das Schlachten für ihren Bedarf(Haus-
jchlachteni auf dem Gehöfte vorzunehmen. *
h Thier (Satz3 des8 1) außerhalb
der Schlack, hausaulage durchB-iubruch, Lähmung,
schwere Erkrankung zum Gehen unfähig geworden
und der Transport zu Wagen unausführbar ist,
J® m n, dasselbe, wen« ein approbirtcr Thierarzt
die Nothwendigkeit einer soforiigen Abschlachtung
?f>fheinigi, in dem Gehöft getödtet und die Aus-
schlachtung vorgenommen werden. Von der erfolgten
Schichtung ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über die Nothwendigkeit der sofortigen
Abschlachtung der Schlachthausverwaltung nnd dem
Slccise-Jnspector alsbald Anzeige zu erstatten. Das
geschlachtete Thier eiiischließlich der Geweide muß
wr 3u-r Ankunft des Schlachthans-Directors oder
dessn, sachverständige,!Vertreters aufgehoben werden
welcher nach staltgehabter Besichtigung über die
Verwendbarkeit des Fleisches entscheidet, wie wenn
me Schlachtung in dem Schlachlhauje ftattgefunden
hatte. Der Magistrat,

Bekanntmachung
-Z".der Polizeiverordnung vom 12. März 1884,

t3 Mai und 29. August 1893 ist u. A. Folgendesoepunmt:
. . s l. Montags, Mittwochs und Freitags in
ied«r Woche findet in der Schlachthaus-Anlage und
zwar ans dem Platze zwischen dem Groß- und
Klein viehslalle daselbst, Viehmarkt statt. Fällt auf
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag, so wird
der Viehmarkt an dem darauf folgenden Tageabgehallen.

für Großvieh beginnt
llur li .ov Uhr Vormittags, derjenige für Kleinvieh
(excl. Zuchtschwei,-e) um 11 Uhr Vormittags und
derienigc für Zuchtfchweiue um8 Uhr Morgens.

8 4. Bis zum Schluß des Marktes ist der
Verkehr mit Vieh allein auf di- Schlachthaus-
Anlage beschrankt. In der Stadt oder der Stadt-

untersagt̂ ?U t,ie,er  ^ eit  der Handel mit
. Ebenso ist der Handel mit Bich vor Beginn
des Marktes in der Schlachthaus-Anlage verboten.
Es dürfen ui dieser Zeit die Handelsleute auch
unter sich keinen Viehhandcl betreiben.

§ b. Nach Schluß des Marktes, um 1 Uhr
Nachmittags, steht es Jedem frei, das auf dem
Markt au getriebene Vieh dorten ferner feilzuhalten
und dasselbe mit Ausnahme des in 8 6 gedachten
Schlachtviehes zum Verkaufe ober Tausche in dieStadt zu verbringen.
„86 Di- Viehhändler dürfen nur in der
Schlachthaus-Anlage verkaufen. Es ist untersagt
solches Vieh zum Zwecke des Verkaufes oder
Tausches in die Stadt zu vringen.

8 9. Auf den Markt darf nur gesundes Vieh
gebracht werden. Es unterliegt alles zum Markt
gebrachte Vieh der polizeilichen Beschau(cfr. 8 17
des Rcichs-Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880).

8 11. Sofern nicht nach dm allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find, werden
Uebertretungen dieser Vorschriften mit Geldbuße
bis zu 9 Mk. und im Falle des Unvermögens mit
Hast bis zu drei Tagen bestraft.

Der Magistrat.

Staats - und Gemeindesteuer.
Di- Erhebung der Steuern und sonstigen Ab¬

gaben für Oktober, November und Dezember
3. Rate, erfolgt vom 1b. Oktober an nach dem
auf dem Stcucrzettel angegebenen Hebeplan. Die
Hebetage sind nach den Anfangsbuchstaben
per Straße« wie folgt sestgeictzl:

STÜT  am 5., 6. und 7. November.
W T Z und außerhalb des Stadtberings

8., 9. und 11. November.
Es liegt im Interest« der Steuerzahler,

baß fie die vorgeschrievenen Hevetage be-
«ulreN, nur dann ist rasche Beförderung

Das Geld, besonders die Pfennige, ist
genau abzuzählen, damit Wechseln an der
Kaste vermieden wird. *

Bekanntmachung.
Nachstehend bringen wir die von den städtischen

Vertretungen genehmigte Gebührca-Ordiiung nebst
Tarif zur,öffentlichen Kenntniß.

AnträgcaufUcberlassuiigvonKcllerabt Heilungen
find an das Acciscamt zu richten.

Wiesbaden , den 20. Juli 1901.
Der Magistrat, v. Mell.

Gebühren -Ordnnng,
betr. dir Erhebung von Wiegegeldern, von Ge¬
bühren für die Benutzung der Lagerräume und

der Lastaufzüge des Marktkcllers.
8 1. Auf Grund des Beschlusses der Stadt¬

verordneten- Versammlung vom 14. Juni 1901
werden nachfolgende ortsstatntarische Bestimmungencrlaffcn.

8 3. Die obengenannten Gebühre« werden
nach dem anliegciideu Tarif erhoben; fie find im
Voraus zu zahlen.

8 3. Gegen die Heranziehung zu den Gebühren
stehen den Abgabepflichtigen die in 8 69 und 70
de« Communalabgabegesetzesbezeichnet«« Rechts¬
mittel zu.

8 4. Zuwiderhandlungengegen die Be¬
stimmungen dieser Ordnung werden mit Geld¬
strafe» von 1 bis 30 Mk. belegt.

8 6. Die Strafen werden vom Magistrat
festge>etzt und unterliegen der Einziehung im Ver-
waltiingszwangSorrfadren.

8 6. Die Gebührenordnung tritt mit dem
Tag ihrer Verkündigung in Kraft.

Gebühren -Tarif.
Es werden erhoben:
A. Wicgegeldee (einfchl. Wiegeschein):

1. für Butter in Eiiizelinengen bis 5 Kg. 3 Pf.
überS Kg. iür jede weitere5 Kg. oder

Bruchthcile davon . 3 .
2. für Kartoffeln in Einzelmengen bi«

. zu 50 Kg.
über 50 Kg. für jede weitere 50 Kg.

oder Bruchthcile davon . . , , . 3
3. für alle sonstigen Waaren in Einzel-

mengen bi« zu 2b Kg. S .
über 25 Kg. für jede weitere 25 Kg. oder

Bruchtheile davon. S
B. Kellergebühren (einschl. Beleuchtung zu den

festgesetzten Betriebsstunden):
1. für Abtheiliingeii von ungefähr 4gm Bodenfläche:

a) bei Vergebung für 1 Monat oder
weniger . 8 Mk.

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . 60
o) „ . , 1 Woche oder
_ weniger . 2 ,

2. fürAdtheilmigenvon ungefähr8 qm Bodenfläche:
a) bei Vergebung für 1 Monar oder

weniger . 10 Mk.
b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . . 100
o) * , ,1  Woche oder

weniger. 3 Mk. 50 Pf.
3. für größere Kellerräume für je 1 qm

und l Monat . 1Mk.
zum mindesten jedoch 10 Mk. Bei längerer
Pachtdauer bleiben besondere VereinbarungenVorbehalten. *

0. Für die Benutzung des Lastaufzngsim Marktkellerr
Für je einen Hub . 5 Pf,

Bekanntmachung.
Den Inhabern hiesiger Handwerksbetriebe

werden in den nächsten Tagen Anforderungen über
die für das laufende Rechnungsjahr zu zahlenden
Beiträge zur Handwerkskammer für den Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden zugehen. Zur Erhebung
gelangen7% des veranlagten Gewerbcstcucrsatzes
und bei steuerfreien Betrieben eines fingirten
Steuersatzes von 4 Mark. *

Wiesdade « , den 31. Oktober 1901.
Der Magistrat. — Steucrverwaltung.

Bekanntmachung.
Anmeldungen zur Reinigung der Sand»

und Fettfange in den Privat-Grundstücken sind
ichnstliä, oder mündlich an die Abthcilung für
Caiialisationswcsen unsere« Stadtbaiiamtes, Rath,
hau«, Zimmer Ro. 57. zu richten.

Die Reinigung der auf Straßengebiet befind,
lichen Sandsänge von Regen- nnd Kuchen-Fall-
röhren geschieht gemäß8 5 des Canal-Ortsstatut«
vom 11. April 1891 obligatorisch auf Kosten
der Hauseigcnthümer.

Für das Rechnungsjahr 1801 bleibt der
sertherige, nachfolgend abgedrucktc Kostentarif
bestehe». Hierzu wird bemerkt, daß bei monatlich
zweimaliger Reinigung der Sinkstoffbchältcr
eiii-s Hausgrnndstück« die einfachen Tarifsätze,
bei monatlich viermaliger Reinigung die zwei»
fachen und bei monatlich achtmaliger Reinigung
du vierfachen Tarifsätze zur Berechnung kommen.

Diese»! Kosteniarif find die neu festgesetzte»
Einheilspreise für die von der Stadlgcineinde
übernommene Reinigung und Oelbehandlung
der in Privatgrundstückenbestehende» sogenannten
Oel-P,ffoirs beigefügt.

Der Magistrat. In Vertr.: FrobeniuS

A. Kosten-Tarif der Sinkkasten-Reinigung.
Auf die Dauer eines Jahre« berechnet.

1. Gemauerte Sinkkasten ohne
Eimer . Mk. 2.70

2. Sinkkasten mit freistehendem
Eimer. . 1.40

3. Sinkkasten mit hängendem Eimer „ 1.50
4. Kellcrsinkkasten

a) gemauerte, ohne Eimer. . „ 3.20
b) von Tbon oder Eisen, mit

Eimer . 2.30
5. Rcgenrohrsandfänge

a) zu ebener Erde. —.90
b) unter Terrain . 1.-

6. Gemauerte Fettfänge . . . . „ 2 .70
7. Gewöhnliche Fcttfäuge(Eisen n.

Thon . 1.80
8. Wasserverschlüffe(Putzsyphons) . 1.40
9. Plssoirfinkkasten, sowie sonstige

stinkende Abgänge enthaltende
Wasserverschlüffe. 2.30
NB. Außergewöhnliche Fälle und Verhältnisse

unterliegen besonderer Bestimmung der Einheits¬
preise durch das Stadtbauamt, nach den gleichen
bei Ausstellung dieses Tarifs maßgebend ge¬
wesenen Grundsätzen.

(So ist z. B. der Mindestbctraq, zu welchem
die Stadt eine Reinigung übernimm,, 3 Mk., d. h.
für Hosraithen mit nur einzelnen Objecten, deren
Reinigung nach tarifmäßiger Bercck>nung zusammen
weniger als 3 Mk. ausmachen, ist der Miudest-
betrag von3 Mk. zu entrichten.)

Nach Pos. 4 werden alle in Souterrain-
Räumlichkeiten, sowie unter Hof-Oberfläche, bezw.
auf Treppen— Podesten befindliche» Sinkkasten
oder Feilfänge berechnet.

Unter den vorstehenden Beträgen ist »ur die
regelmäßige Reinigung der betr. Sand- und Fett¬
fänge von Schmutz, Sand und Fett verstanden.

Korto -Tare für da« Deutsche Deich
«uv im Uerketzre mit Oesterreich.

Ungar « .
Briefe a) Ortsverkehr*) frankirt bis 260g 5 Pf.

nnfrannrt 10 Pf.. b) übrige« Neichs-Postgebieh
Aayern, Wurttenibergu. Oesterreich-Ungain frans
k,rt bis 20g 10 Pf., über 20g bis 250g 20 Pf.,
unfrank bis 20g 20 Pf., über 20g bis 250g30U

Postkarten a) Ortsverkehr*) einfache2 Pf.,
fvan; ,rt mit Antwort 4 Pf., b) übrige,
Retchs-Postgediet, Bayer», Württemberg und
Oesterreich-Ungarn einfache5 Pf., unfrankirt
10 Pf., mit Antwort 10 Pf.

Drucksache» a) Ortsverkehr*) bis 60 g 2 Pf.
hb-r 5̂0- 100g 3 Pf., über 100- 250g 5 Pf'
Über 250- 500g 10 Pf.,über 500g bi« 1 leg 15 Pst^
d) übriges Reichs-Poftgcbiet, Bayern. Wiirtlem-
bcrgu. Oesterreich-Ungarn bis 50 g 3 Pf., über
60- 100g 5 Pf., über 100- 250g 10 Pf., über
260- 500g 20 Pf., über 500g bis 1 dg 30 Pf.

Maarrnprobe » a)Ortsverkehr*)bi«250g5Pf.,
üb« 250 bis 350g 10 Pf., b) übriges Reichs
Postgeb,et, Bayern. Württembergu. Oesterreich.
Ungarn bis 250g 10 Pf., über 250—350g 20 Pf.

Weschaftspapiere a) Ortsverkehr*) bis 250g
SPs- über 250 bis 500g 10 Pf., übet 500g bi»
1kg15 Pf., b>übriges Reichs-Postgebict, Bayern
und Württemberg dach Oesterreich-Unqar« nicht
zulwstg) bis 250g 10 Pf., über 250- 500g
20 Pf., über 51Ug bis 1 leg 30 Pf. Zusammen-
packcn von Drucksache», Waarenproben nnd
Geschaflspapieren zulässig bis zum Gewicht von
1 hg. Taxe wie sür Gcschästspaplere. (Nach
Oesterreich-Ungarn nur bis 350g zulässig. Ta»
wie für Waarenproben.)

Gin^ rribgebützl- 20 Pf.. Mckschrlngebühv
Postanweisungen a) Deutschland bis 5 ML

10 Pf., über5 vis 100 Mk. 20 Pf., über 100 bis
200Mk. 30 Pf., über 200- 400 Mk. 40 Pf., über
400—600 Mk. 50 Pf.. über 600- 800 Mk. 60 Pf.,
d) Oesterreich- Ungarn 10 Pf. für je 20 Mk.
(mindesten« 20 Pf.), Meiftbetrag der Postan¬
weisung 800 Mk.

Für Uachnatzmesendungenkommen neben dem
Porto für die betr. Sendung im inneren deutschen
Verkehr folgende Gebühren zur Erhebung: 1) Vor-
zeigegebühr von 10 Pf. 2) Die Gebühren für Ueber»
Mittelung deseingezog.Betrages an denAbfender.
Meiftbetrage. Nachn. 800 Mk. Nach Oesterreich:
das Packetporto, außerdem eine Nachnahmegebühr
von1 Pf. pro Mk. mindestens 10 Pf.

Das Porto für Packrte beträgt auf Entfernunae»
(m geogr. Meilen): O
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Bekanntmachung.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß

gebracht, daß auf Grund des 86 des Straßenbau-
statuts vom 19. Januar 1882 durch überein¬
stimmenden Beschluß des Magistrats und der
Siadtverordneten-Versammlung sür das Rcchnunar-
jahr 1901/1902 für die Planirung, die Pflasterung
oder sonstige Befestigung der Straßendänime, für
die Trottoiranlagenund Straßenrinnen die nach
stehenden Einheitspreise festgcstellt worden sind

1. Für 1 gm Granit- Fahrbahn-
Pflaster mit Pechfugeiidichtung
auf Gestück. 21.00  Mk.

2. Für l qm desgl.ohne Pechfugeu-
dichtung auf Gestück. . . .

3. Für 1 qm desgl. mit Pechfugen-
dichtung und ohne Gestück. .

4. Füll qm desgl.ohnePechfugcu-
dichtung und ohne Gestück. .

5. Für 1qm Basalt-od.Melaphyr-
FahrbahnpflastermitPechsugen-
dichtung aus Gestück. . . .

6. Für 1qm desgl. ohne Pechfugen¬
dichtung aüf Gestück. . . .

7. Für 1 qm desgl. mit Pechfugen¬
dichtung nnd ohne Gestück. .

8. Für 1qm desgl. ohne Pechsugen-
dichtung und ohne Gestück. .

9. Für 1 qm Einfahrt-Uebergaug
oder Rinnenpstaster . . . .

10. Für 1 qm Trotioirpflafter
(Melaphyr oder Basalt) . .

11. Für 1 qm Asphalt-, Cement-
oder Slemzeugtrottoir . . .

12. Für 1lfd.mBordsteineinfassung
aus Basaltlava auf Beton. .

13. Für 1lsd.mBordsteineinfassung
ans Granit auf Beton . . .

14. Für 1 qm Chaussiruug. . .
15. Für 1 qm provisorische Fahr-

bahnpflasterung.
16. Für 1 qm Fahrbahnrcgulirung
17. Herstellung der Straßeurinnen-

Einlässe pro Frontmetcr . .
18. Für Ausfuhren von Erdarbciten

im Auftrag und Abtrag
q.» . unb 10 °/° Zuschlag.19. Für 1 lfd. m Baumpflanzniig
(zweireihig) . 5.00 Mk.

20. Für 1 lfd. m Baumpflanzung
(einreihig) . 2.50

21. Für 1 lfd. m Beleuchtungs-
Einrichtung . 2.00

Bei der Einziehung von derartigen Kosten
finden die vorstehenden Preise Anwendung. *

Der Magistrat. In Bertr.: Frobeuius.

20.20

18.70

17.90

15.80

14.90

13.40
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12.20

8.70
10.40
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10.20
4.10

3.90
2.05

5.50

B . Kosten-Tarif für die regelmäßige
Reinigung nnd Oelvehandluug von in

Privatgrundstücken bestehenden sogen. '
Oe»-Piffoirs.

1. Bei wöchentlich ein¬
maliger Reinigung pro
Stand und Jahr . . . 3 Mk. 60 Pf.

2. Desgleichen bei wöchentlich
zweimaliger Reinigung 7 . —

3. Desgleichen bei wöchentlich
zweimaliger Reinigung in
den Sommermonaten
April bis September
einschl. und einmaliger
Reinigung in de» übrige«
Monaten des Jahres . . 5 „ 25

Bekanntmachung.
Die auf der städtischen Gasanstalt gewonmnen

Cokes werden vom1. Oktober ab in den nach¬
stehenden Sortirungen und zu den beigefetzlen
Preisen zum Verkauf gestellt:

1. Sorte: Gesiebte Nuß-Cokes zum Preise
von Akk. 2.50,

2. Sorte: Gegabelte Stück-Cokes zum Preise
von Mk. 2.20.

3. Sorte: Gesiebte Klein-Cokes zum Preise
von Akk. 2.20

für je 100 kg ab Gasfabrik.
Auf Wunsch der Abnehmer werden die

Cokes nach den Häusern und Lagerplätzen gefahren
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis zu
500 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in der
erste» Zone Mk. 1.—. in der zweiten Zone Mk. 1.25,
in der dritten Zone Akk. 1.50.

Die Cokes können sowohl in offenen Wagen¬
ladungen. als auch ohne Preisaufschlag in Säcken
bezogen werden, in welch' letzterem Falle die Cokes
bis auf die Lagerplätze befördert werden, voraus¬
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfernt
sind und bequem erreicht werden können.

Bestellungen iverden in keinem Falle auf der
Gasanstalt und auch nicht brieflich, sondern aus¬
schließlich in dem Verwaltungsgebäude.
Akarktstraße 16. Zimmer No. 1a, Vor- nnd
Nachmittags während der üblichen Dienststundcn
gegen Baarzayluug enigegcngenoinmen, woselbst
auch jeoc weiier gewünschte Auskunst, insbeionderc
auch über Vorralh und Zeit der Lieferung
crtheilt wird.

Wiesbaden, den1. Oktober 1901.
Der Director der städt. Wasser-, Gas- u. Elcktr.-

Werke. Muchatt.

Bauplätze,
Freitag, de» 8. November d. I ., Vor¬

mittags 10 Uhr, werden im llkentamtsbüreau,
Herrngartenstraße7 dahier, die zu Clarenthal
belegencn Bauplatzflächcn:

Lagcrb.-No. 8374b — 5 a 83 qm qroß,
„ 8374c — 4 a 38 qm ' ,

öffentlich versteigert. ' j’255
Wiesbaden , 4. November 1901.

50 A
“,»-- . . für 11

300 Mk. 5 Ps., mindestens aber 10 Pf., außer¬
dem Packetporto wie vorstehend, bei Briefen bis
znr Entfernung von 10  geographischen Akeilen
20  Pf ., ans größere Entfernnnaen 40 Pf. Porto.

Kilbeftrllung für Briefe. Postkarten, Drucksachen
-c. 25 Pf., für Packele bis 5 Kilo 40 Pf.

Postanfträge (bis 800 Mark) 30 Pf. Bei Uebev-
sendung der eingezogenen Beträge kommt die Post-
anweisungsgebühr noch in Abzug.

Nach den übrigen zum Wrltpostverrin gehören¬
den Landern beträgt das Porto:

jSvitft ! nanfirt 20 Pf. I für je 15 g (ohne
« J > unfrankirt 40 Pf. / Meistqewicht).
Postkarten (einfache) 10 Pf., unfrankirt 20 Pf., mit

Antwort 20 Pf.
Drucksache«, Grschäftspapiere, Waarrn-

probrn 5 Pf. für je 50 g, mindestens jedoch
fiir @efd,äft8pflpiere 20 Pf., für Waarenproben
10 Pf. Meistgewicht der Drucksachenn. GcschäftS-
papiere2 Kg, der Waarenproben 350 g.

Ginschreibgeb. 20Pf.; Mckscheingeb. 20Pf.
Packete bis zuö Kg nach Dänemark,Belgien.Nieder-

lande, Schweiz, Frankreich 80 Pf., Italien 1 Mk.
40 Pf. Packele bis zum Gewicht von3Kg nach
Spanien  1 Mk. 40 Pf., nach Portugal1 Mk.80 Pf.

Tic Taxen für dew Ortsverkehr gelten auch
für den Verkehr mit folgenden Nachbarorten:
Biebrich, Bierstadt. Dotzheim,Heßloch, Kloppenheim,
Naurod, Rambach und Sonnenberg.

RheindajnpfscliifH 'ahit.
Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 10.20 bi»
Cöln; 11.30 (Güterschiff) bis Coblenz. —
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. F307

Dampfer-Fahrten.
Norddeutscher Lloyd in Bremen.

(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,
Wilhelmstrasse 50.) F 308

Letzte Nachrichten über die Bewegungen dei
Dampfer der Newyork- und Baltimore-Liniem
8.-D. „Hohenzollern“ nach Newyork, 3. Nov.
5 Uhr Nm. von Gibraltar. 8.-D. „Aller“ nach
Genua, 2. Nov. 12 Uhr Mittags von Newyork.
S.-D. „Kronpr. Wilhelm“ nach Bremen, 4. Nov.
11 Uhr Ym. von Cherbourg. D. „Oldenburg“ n.
Bremen, 4. Nov. 3 Uhr Ym. Dover passirt. D.
„Königin Luise“ nach Bremen, 3. Nov. 8 Uhr
Nm. in Bremerhaven. D. „H. II. Meier“ nach
New-york, 4. Nov. 11 Uhr Ym, Lizard passirt.
— Brasil- und La Plata -Linien: D. „Trier" nach
Antwerpen, Bremen, 4. Nov. Dungeness passirt,
D. „Coblenz“ nach Brasilien, 1. Nov. v. Kunchal.
D. „Halle“ nach La Plata , 3. Nov. von Vigo.
D. „Roland“ n. Brasilien, 3. Nov. in Antwerpen.
—Ost-Asien- u. Australien-Linien: D. „Preussen“
nach Bremen, 3. Nov. von Genua. D. „Kiaut-
sckou“ (Hamb.-Amerika-Linie) nach Hamburg,
3. Nov. in Kobe. D. „Bayern“ nach Ost-Asien,
3. Nov. in Shanghai. D. „Stuttgart “ nach Ost-
Asien, 1. Nov. in Colombo. D. „König Albert“
nach Ost-Asien, 4. Nov. von Port Said. D.
„Prinzess Irene“ nach Ost-Asien, 4. Nov. von
Southampton. D. „Petchaburi“ nach Ost-Asien,
1. Nov. in Boulognc. D. „Weimar“ n. Bremen,
2. Nov. von Genua. D. „Karlsruhe“ n.  Bremen,
1. November von Fremantle . D. „Neckar“ nach
Australien, 4. Nov. in Colombo. D. „Pr -R.
Luitpold“ n. Australien, 2. Nov. Gibraltar pass

2>ru4 »n« iBrelaj oei ü iienl>«is 'ld)en Hok-Buchdruilerclm Wiesbaden.


	00000001
	00000002

